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Urteil des Gerichts erster Instanz in den verbundenen Rechtssachen T-225/06, T-255/06, T-
257/06 und T-309/06 

Budějovický Budvar / HABM 

DAS GERICHT HEBT DIE ENTSCHEIDUNGEN DES HABM ÜBER DIE 
EINTRAGUNG DES ZEICHENS „BUD“ ALS GEMEINSCHAFTSMARKE UNTER 

ANDEREM FÜR BIER AUF 

Das HABM hat bei der Zurückweisung der Widersprüche von Budějovický Budvar gegen die 
Anmeldungen von Anheuser-Busch mehrere Fehler begangen. 

Zwischen 1996 und 2000 beantragte die amerikanische Brauerei Anheuser-Busch beim 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Eintragung des Wortzeichens BUD und 
des Bildzeichens mit dem Begriff Bud als Gemeinschaftsmarken für eine ganze Reihe von 
Waren und Dienstleistungen, darunter auch Bier. 

Die tschechische Brauerei Budějovický Budvar erhob gegen die Eintragung der 
Gemeinschaftsmarken Widerspruch in Bezug auf alle beanspruchten Waren. Das tschechische 
Unternehmen stützte seine Widersprüche u. a. auf die zu einem früheren Zeitpunkt gemäß dem 
Lissabonner Abkommen1 eingetragene und als solche in Frankreich geschützte 
Ursprungsbezeichnung „Bud“ für Bier und auf die gemäß einem zwischen Österreich und der 
Tschechischen Republik geschlossenen Abkommen2 geschützte Bezeichnung „Bud“.  

Das HABM wies die Widersprüche von Budějovický Budvar in vollem Umfang mit der 
Begründung zurück, dass das Zeichen BUD nicht als Ursprungsbezeichnung angesehen werden 
könne, dass das tschechische Unternehmen eine ernsthafte Benutzung der Ursprungsbezeichnung 
„Bud“ im Verkehr nicht nachgewiesen habe und dass diese Ursprungsbezeichnung Budějovický 
Budvar nicht das Recht verleihe, die Benutzung des Begriffs „Bud“ als Marke in Österreich oder 
Frankreich zu untersagen. Insbesondere stellte das HABM fest, dass die europäischen 

                                                 
1 Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung vom 
31. Oktober 1958 (im Folgenden: Lissabonner Abkommen), revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert 
am 28. September 1979. 
2 Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und sonstigen auf die Herkunft 
hinweisenden Bezeichnungen landwirtschaftlicher und gewerblicher Erzeugnisse, der am 11. Juni 1976 zwischen 
der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik abgeschlossen und der dann Teil 
der Rechtsordnung der Tschechischen Republik geworden ist. 



Verbraucher den Begriff „Bud“ nicht als Abkürzung des Namens der tschechischen Stadt České 
Budějovice, die auf Deutsch „Budweis“ genannt wird, auffassen könnten. 

Budějovický Budvar hat gegen die Entscheidungen, mit denen ihre Widersprüche 
zurückgewiesen wurden, beim Gericht erster Instanz Klagen erhoben. 

Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass das HABM in den Mitgliedstaaten geschützte ältere 
Rechte zu berücksichtigen hat, ohne ihre Qualifikation in Frage stellen zu können. Solange 
der Schutz, der der Bezeichnung „Bud“ in Österreich und Frankreich gewährt wird, nach dem 
innerstaatlichen Recht dieser Staaten gültig ist, ist das HABM folglich verpflichtet, die 
Wirkungen dieses Schutzes zu berücksichtigen.  

Sodann stellt das Gericht fest, dass das HABM, indem es von Budějovický Budvar verlangt hat, 
eine „ernsthafte“ Benutzung der „Bud“-Bezeichnungen nachzuweisen, noch dazu für alle 
Gebiete, in denen der Schutz dieser Bezeichnungen besteht, einen Rechtsfehler begangen hat. 
Das HABM hätte nämlich nur prüfen dürfen, ob die in Rede stehenden Zeichen im 
Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen 
Tätigkeit und nicht im privaten Bereich benutzt worden sind, und zwar unabhängig davon, 
welches Gebiet dabei betroffen war. 

Zudem ist dem tschechischen Unternehmen nach Auffassung des Gerichts der Nachweis 
gelungen, dass die in Rede stehenden Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr benutzt werden. 
Zu der Behauptung des HABM, wonach Budějovický Budvar das Zeichen BUD wie eine Marke 
benutze, führt das Gericht aus, dass nichts darauf hindeutet, dass die Angabe „Bud“, wenn sie 
auf den in Rede stehenden Waren angebracht wird, eher auf die betriebliche Herkunft der Ware 
als auf ihren geografischen Ursprung verweist. 

Schließlich stellt das Gericht fest, dass das HABM einen Fehler begangen hat, indem es nicht 
alle relevanten tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte berücksichtigt hat, um zu 
bestimmen, ob das österreichische und das französische Recht Budějovický Budvar das Recht 
verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. 

Aus allen diesen Gründen hebt das Gericht die Entscheidungen des HABM auf.  

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten nach 
ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften eingelegt werden. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das 
Gericht erster Instanz nicht bindet. 

Dieses Dokument ist in folgenden Sprachen verfügbar: ES CS DE EN EL FR HU IT PL RO SK 

Den vollständigen Wortlaut des Urteils finden Sie heute ab ca. 12.00 Uhr MEZ auf der 
Internetseite des Gerichtshofs 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=rechercher&numaff=T-225/06

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ass. iur. Dominik Düsterhaus, 
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734 
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